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Achtundvierzig fast vergessen, 
Kaiserreich noch nicht in Sicht. 
Wissen wohl es zu ermessen, 

was von damals aus Dir spricht. 
Freundschaft, ja, und dann die Weisheit, 

doch die stehen nicht für sich. 
Geist des Herrn, des Herren Freiheit 

walten hier für uns durch Dich. 
 

Kriege, Gräuel, Diktaturen, 
schwach die erste Republik, 

Freud’ wie Leid Dir widerfuhren − 
Zeitenlauf als Dein Geschick. 

Manches Deutschland ist verflossen, 
mancher Irrweg ist passé. 

Du lebst weiter unverdrossen, 
Du sagst lang noch nicht ade. 

 
Viele hitzige Debatten 

finden statt in Deinem Kreis, 
doch sie werfen keine Schatten, 
weil man’s niemals sicher weiß. 
Sollten wir verblendet streiten, 

Deine Farben leuchten hell 
und im Geist der Freiheit leiten 
sie zurück zum Wissensquell. 

 
Peter A. Windel 
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Festlied zum 100. Stiftungsfest  

Altherrenlied zum 50. Stiftungsfest  

Heute, Brüder lasst uns feiern  
und genießen diesen Tag!  

Ferne bleibt der alte Leiern  
trüben Unmuts schlagen mag.  

Wir sind besserem erkoren,  
höh’res ist uns zugelegt,  

sind der Jugend zugeschworen,  
die uns bis in Alter trägt. 

 
Guter Geist vor hundert Jahren  

gründete den frohen Bund.  
Lasst ihn uns getreu bewahren,  
der uns stark hält und gesund.  

Keiner lebt mehr von den Alten,  
doch sie leben noch in uns,  
leben fort im freien Walten  

des aus Geist geschaff’nen Bunds. 
 

Wartburg heißt des Bundes Feste,  
jene Burg von Junker Jörg.  

Wartend wahren wir das Beste,  
dass es wachs zum großen Werk.  

Lasst uns jenes Geistes warten,  
der zur Tat empor uns reißt  

und aus Formeln, längst erstarrten,  
neu das Wort uns künden heißt. 

 
Richard Nutzinger 

Wer im Maiensonnenglanze  
jemals Dich gesehen hat 

In der Berge grünem Kranze,  
wunderholde Neckarstadt: 

Nimmer ward aus den Gedanken  
ihm Dein lieblich Bild gebannt,  
von des Schlosses Efeuranken  
eine hält Dein Herz umspannt. 
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Doch mit tausendfachem Faden  
hast Du uns umwebt den Sinn,  
Stätte unserer Jünglingstaten,  

uns’res Geistes Näherin;  
unter Deines Himmels Bläue  

sprosst uns frische Burschenlust,  
und es fand zum Bund der Treue  

hier sich die verwandte Brust. 
 

Träumerischer Mondenschimmer  
und der Jugend Zauberschein  

spielt um Deines Schlosses Trümmer  
in entzückendem Verein;  

aber herrlich ohne gleichen  
stehst Du da in Deinem Glanz,  

der das Herz in zukunftsreichen  
Tagen uns erfüllte ganz. 

 
Heidelberger Ideale,  

die im Leben wir erprobt,  
Heut beim festlichen Pokale,  
sei euch ew’ge Treu gelobt!  

Häusser’s freie deutsche Seele,  
Rothe’s tiefe Frömmigkeit:  

Unserm Bunde nimmer fehle  
Euer segensvoll Geleit! 

 
Manches mag was fest geschienen,  

wanken in der Zeiten Lauf,  
doch es blühet aus Ruinen  

immer neues Leben auf.  
Stolz des Reiches Banner wehen  
von dem Zollernaar umkreist:  

Du auch wirst uns neu erstehen,  
Kirche, »zu dem heil’gen Geist«! 

 
Paul Mehlhorn 
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Als noch Arkadiens goldne Tage  
(O goldne Akademia)  
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Das schönste Land in Deutschlands Gau’n  
(Badnerlied)  

 2. In Karlsruh’ ist die Residenz, in Mannheim die Fabrik. In Rastatt 
ist die Festung und das ist Badens Glück! D’rum grüß’ ich dich …  
 3. Zu Haslach gräbt man Silbererz, bei Freiburg wächst der Wein, im 
Schwarzwald schöne Mädchen—, ein Badner möcht’ ich sein! D’rum 
grüß’ ich dich …  
 4. Alt-Heidelberg, du feine, du Stadt an Ehren reich, am Neckar und 
am Rheine, kein’ and’re kommt dir gleich! D’rum grüß’ ich dich …  
 5. Der Bauer und der Edelmann, das stolze Militär, die schau’n ein-
ander freundlich an, und das ist Badens Ehr1 D’rum grüß ich dich’ …  
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 6. In Durlach wächst der Trainsoldat, in Maxau fließt der Rhein, in 
Rintheim frisst man Specksalat, ich möcht ein Badner sein! Drum grüß 
ich dich’ …  
 7. Im Wiesental Fabriken steh’n, wie Schlösser klar und hell, Rauch-
fahnen aus Kaminen weh’n, von Lörrach bis nach Zell! Drum grüß ich 
dich’ …  
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Der Sang ist verschollen  
(Fahrender Schüler)  
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Hier sind wir versammelt  
(Ergo bibamus)  
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Nicht der Pflicht nur zu genügen  
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Wir hatten gebauet  
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 Bier- Komment der A.Th.V. 
 
 I. Zweck 
§ 1  Der Bierkomment der A.Th.V »Wartburg« zu Heidel-

berg hat den Zweck und die Bedeutung des bürgerli-
chen- und des Strafgesetzbuches für ihre Kneipen wie 
überhaupt für alle ihre derartigen Zusammenkünfte. 

§ 2 Der Bierkomment erstreckt sich deshalb auf alle Mit-
glieder der A.Th.V »Wartburg« zu Heidelberg sowie 
auf deren Gäste.  

 
 II. Personen und Sachen 
 a) Personen 
§ 3 Die Personen gliedern sich nach ihrem Bierrange in 

Burschen und Füxe, nach ihrer Bierehre in Bierehrliche 
und Bierschisser. 

§ 4 Die Rechte eines Burschen genießt jedes Mitglied der 
A.Th.V »Wartburg«, welches seine Burschenprüfung 
abgelegt hat und dann zum Burschen herausgepaukt 
worden ist.  

 
 Anhang: Besondere Personen:  
 1) Das Präsidium 
§ 5 Das Kneippräsidium leitet die Kneipe, steht über der 

Corona und seine Entscheidungen sind unanfechtbar. 
§ 6 Allen Anordnungen des Präsidiums ist unbedingt Folge 

zu leisten. 
§ 7 Das Recht, Silentium zu gebieten, steht allein dem Prä-

sidium zu. Wer Silentium gebieten will, hat das Präsidi-
um darum zu bitten. 

§ 8 Ist kein Präsidium vorhanden (bei Bierrepublik und auf 
Extischen), so hat man das älteste Biersemester um Si-
lentium zu bitten. 

§ 9 Das Präsidium ist der Bierverpflichtungen enthoben. 
§ 10 Wer das Präsidium anulkt, wird mit einfachem B.V. 

bestraft. 
§ 11 Lautet wie bekannt: Es wird fortgesoffen.  
 



 59 

 

§ 12  Gegen den B.V., den das Präsidium verhängt, gibt es 
keine Appellation (siehe § 5).  

 
 2) Der Fuxmajor 
§ 13 Der FM hat während der Kneipe den Fuxenstall zu be-

aufsichtigen und die Füxe in möglichster Ordnung zu 
halten. 

§ 14 Der Fuxmajor hat bei konstituiertem Fuxenstall für die 
Füxe: 
1) um Silentium zu bitten 
2) ihre Forderungen auf Bierjungen an die Burschen zu 
vermitteln 
3) die Berufung eines Biergerichts für sie auszusprechen 
4) ihre Gesänge beim Präsidium zu beantragen und zu 
leiten. 

§ 15 Im übrigen steht der FM dem Präsidium und der übri-
gen Corona gegenüber wie jeder andere Bursche.  

 
 b) Sachenrecht 
§ 16 Kommentgemäße Stoffe sind alle Arten von Bier, Wein 

und Bowle. Abstinente und Bierkranke haben mit ih-
rem Stoff alle Rechte und Pflichten an der Biertafel. 

§ 17 Als Stoff gilt ein Fünftel des ganzen Gemäßes. 
§ 18 Ein Gemäß enthält eine Blume und zwei Halbe.  
 
 III. Bierhandlungen 
 a) Allgemeines 
§ 19 Die Bierhandlungen können nur von solchen vollzogen 

werden, die mit Stoff versehen und bierehrlich sind. 
Zuwiderhandlungen sowie Ulken ohne Stoff werden 
mit B.V. bestraft. 

§ 20 Wer, ohne eigenen Stoff zu haben, eine Bierhandlung 
vorzunehmen genötigt ist, kann von einem anderen mit 
dessen Erlaubnis Stoff pumpen. Er hat in diesem Falle 
dessen Glas anzufassen und »sine« zu sagen. 

 Anmerkung: Mit Stoff versehen ist, wer diesen im Be-
reich seiner Hand hat. 
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§ 21 Die feierlichste Bierhandlung ist der SALAMANDER. 
Er wird in der Regel nur im hochoffiziellen Teil vom 
Präsidium kommandiert. 

 Das Kommando zum Salamander lautet: »Ad exerciti-
um salamandri! – Eins – zwei – drei (währenddessen 
Reiben!) – bibite! – Eins (trinken) – zwei – drei 
(Absetzen und bei Krügen zuklappen) – Eins – zwei – 
drei – (währenddessen Klappern) – Eins – zwei – drei 
(Aufstoßen).«  

§ 22 Im hochoffiziellen Teil gibt es keinen Zutrunk. Hier 
darf nur auf Anordnung des Präsidiums getrunken 
werden.  

 
 b) Vom Vor- und Nachtrinken 
§ 23 Zur Belebung der Kneipe dient das Vor- und Nachtrin-

ken. Stiller Suff ist streng verpönt und wird als Beleidi-
gung der BbrBbr. mit B.V. bestraft. 

§ 24 Jedes Quantum bis zu einem Ganzen kann vorgetrun-
ken werden; dasselbe muss sofort mit »Prosit« ange-
nommen werden, widrigenfalls nach dreimaligem Tre-
ten der einfache B.V. verhängt wird. 

 Anmerkung: Das Treten zum Annehmen geschieht mit 
den Worten: »N.N. getreten Prost zu sagen, zum ersten, 
zum zweiten und zum dritten Mal; N.N. im einfachen 
B.V.« 

§ 25 Wer nach dreimaligem Treten innerhalb von je fünf 
Bierminuten nicht nachkommt, wird mit B.V. bestraft. 

 Anmerkung: 5 Bierminuten = 3 Zeitminuten 
§ 26 Wenn die Größe des nachgetrunkenen Quantums der 

des Vorgetrunkenen nicht genau entspricht (so beson-
ders bei Ganzen und Halben), so gilt das Quantum 
nicht als nachgekommen. 

§ 27 Wer ein angekündigtes Quantum revoziert oder nicht 
vortrinkt, fährt in den einfachen B.V. 

§ 28 Abgesetzte Quanta gelten nicht. 
§ 29 Wenn jemand beim Vortrinken das Prosit des anderen 

nicht abwartet, ist dieser nicht verpflichtet, nachzukom-
men. 
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§ 30 Dem konstituierten Fuxenstall kann ein kommentmäßi-
ges Quantum vorgetrunken werden, dem dieser dann 
in cumulo nachzukommen hat. 

§ 31 Burschen können sowohl sich gegenseitig als auch die 
Füxe treten, Prosit zu sagen und nachzukommen; die 
Füxe können nur Füxe treten. Burschen können von 
den Füxen nur durch Vermittlung eines Burschen getre-
ten werden. 

§ 32 Man kann mit dem selben Quantum zugleich nach- und 
vorkommen. 

§ 33 Hat jemand zwei Quanta zugleich A. und B. nachzu-
kommen, so kann er mit demselben Stoff das eine 
Quantum A. nach und das andere B. übers Kreuz vor-
kommen. B. muss dann innerhalb von fünf Bierminuten 
unterm Kreuz nachkommen, worauf der Erste wieder 
(A.) innerhalb von fünf Bierminuten das Kreuz zu 
schließen hat. 

§ 34 Eine besondere Ehrung ist es, 1. wenn man statt ein 
Quantum einfach nachzukommen, dasselbe übers 
Kreuz vorkommt; 2. wenn man ein Quantum aufs Spe-
zielle oder aufs ganz Spezielle s.L. (sine Löffelung) vor-
kommt.  

 Anmerkung: Das Quantum, dass man aufs Spezielle 
vorkommt, darf man nicht zugleich einem anderen 
nachkommen. 

§ 35 Der Welthalbe (Weltganze) besteht darin, dass A. B. 
seinen Halben (Ganzen) vorkommt mit den Worten: 
»Ich komme Dir einen Halben (Ganzen) in die Welt!« B. 
muss innerhalb fünf Bierminuten nachkommen mit den 
Worten: »Der Welthalbe (-ganze) steigt von A. über 
mich auf C.« C. trinkt ihn in der selben Weise weiter, 
bis der Halbe (Ganze) die Corona durchlaufen hat. Der 
letzte trinkt ihn dann »unter den Tisch«. 

 Anmerkung: Zum Welthalben (-ganzen) ist in der Regel 
Silentium erforderlich. Der Welthalbe (-ganze) kann 
nicht übers Kreuz vorgetrunken werden. Auch braucht 
ihn jeder nur einmal anzunehmen. 
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§ 36 Diese Bierhandlung bedarf der Genehmigung des Präsi-
diums. 

§ 37 Der letzte Rest vor dem Weggehen darf nicht vorge-
trunken werden. 

 
 c) Vom Spinnen (in die Kanne schicken) 
§ 38 Das Spinnen ist eine Strafe, die zur Aufrechterhaltung 

der Ordnung und zum Schutz gegen die meist im Zu-
nehmen begriffene Üppigkeit der jüngeren BbrBbr. un-
entbehrlich wird. 

§ 39 Die Burschen haben das Recht, die Füxe bis zu einem 
Ganzen spinnen zu lassen, auch bei konstituiertem Fu-
xenstall. 

§ 40  Burschen in höheren Semestern können jüngere Bur-
schen spinnen lassen, aber nicht umgekehrt. 

 Anmerkung: Gleichsemestrige Burschen können sich 
nur zum Spinnen auffordern mit der Formel: »Wir spin-
nen!« Der Aufgeforderte gibt dem anderen, der natür-
lich mitspinnt, durch das Absetzen des Glases das 
Quantum an. Verweigerung zieht B.V. nach sich. 

§ 41 Wer nach dreimaligem Treten nicht in die Kanne steigt, 
fliegt in den B.V. cf § 24 Anm. 

§ 42 Auf Bierdörfern in der Umgebung von Heidelberg ist 
das Semesterpumpen gestattet. Nach Ausübung der 
Bierhandlung fallen die Semester sofort eo ipso zurück. 

§ 43 Jeder, der Silentium hat, kann den, der dasselbe unter-
bricht, spinnen lassen, bzw. bei Wiederholung in den 
B.V. schicken. 

 
 d) Vom Bierjungen 
§ 44 Der Bierjunge ist ein Mittel, um sich für Beleidigungen 

oder Übergriffe auf der Kneipe Genugtuung zu ver-
schaffen. Der Bierjunge ist ein Zweikampf, bei dem die 
Waffe 0,3l Stoff ist. Dagegen handeln Abstinente und 
Bierkranke nach § 16. 

  Anmerkung: Der Geforderte bestimmt Zeit, Ort und 
Stoff des Zweikampfes und kann das Gemäß auf 0,5l 
erhöhen. 
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§ 45 Die Forderung zum Bierjungen geschieht mit den Wor-
ten: »N.N. Bierjunge!« Der Geforderte ist verpflichtet, 
die Forderung sogleich mit: »Prost« oder »Hängt!« an-
zunehmen, widrigenfalls er nach dreimaligem Treten 
mit B.V. bestraft wird. 

 Anmerkung: Zur Annahme des Bierjungen braucht 
man keinen Stoff zu haben. 

§ 46 Die Füxe müssen einem Burschen den Bierjungen durch 
einen anderen Burschen (Fuxmajor oder Leibbursche) 
aufbrummen. 

§ 47 Die Kontrahenten benennen innerhalb fünf Bierminu-
ten je einen Sekundanten. Diese einigen sich auf einen 
Unparteiischen. Der Unparteiische soll ein bierehrlicher 
Bursche sein; seine Benennung hat innerhalb von fünf 
Bierminuten zu erfolgen. 

§ 48 Wer die Ernennung zum Unparteiischen ohne Grund 
ablehnt, fährt in den B.V. 

§ 49 Füxe dürfen nur im Notfall als Unparteiische fungieren 
und haben für diese Ehre einen Stiefel zu schmeißen. 

§ 50 Nachdem der Unparteiische die Waffen auf Güte und 
Gleichheit geprüft hat, bittet er um Silentium und lässt 
den Bierjungen steigen mit folgendem Kommando: 
»Mein Kommando wird lauten ... Ergreift die Waffen!« 
Auf »Los!« wird getrunken. 

 Anmerkung: Der Unparteiische hat das Recht, vor 
»Los!« noch im letzten Augenblick die Waffen wechseln 
zu lassen. 

§ 51 Nach Beendigung des Bierjungen hat der Unparteiische 
anzufragen, ob einer der Paukanten eine Erklärung 
wünsche. Ist dies der Fall, so hat er sie zu geben und 
dabei zu berücksichtigen: 1. Rechtzeitiges Antrinken, 2. 
Bluten, 3. Das Aussprechen des Stichwortes, bzw. das 
Aufsetzen, 4. Die Reste. Hierauf wird der Bierjunge für 
»Ex« erklärt. 
Anmerkung: Wer das Glas beim Aufsetzen zerbricht, 
geht in den B.V. 
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§ 52 Die Paukanten haben sich den Anordnungen des Un-
parteiischen zu fügen; sie können aber gegen seine Er-
klärung ein Biergericht berufen. 

§ 53 Der Geforderte kann, bevor der Bierjunge ausgetragen 
wird, durch den Unparteiischen bei den Gegenpaukan-
ten anfragen lassen, aus welchem Grunde der Bierjunge 
aufgebrummt wurde. Wenn der Unparteiische den 
Grund für ungenügend hält, kann er den Fordernden in 
den B.V. schicken. 

§ 54 Solange der Kontrahent im B.V. sitzt, ist ein Bierjunge 
zu sistieren. 

 
 IV. Der Bierverschiss 
§ 55 Der Bierverschiss (B.V.) ist eine Strafe für alle diesem 

Komment zuwiderlaufenden Handlungen: 
1) Mit dem einfachen B.V. wird bestraft: 
2) Wer gegen diesen Bierkomment ulkt oder sich ver-

geht. 
3) Wer das Präsidium anulkt. 
4) Wer ohne Stoff Bierhandlungen vornimmt oder 

ulkt. 
5) Wer Stoff vergeudet ohne „sine“ zu sagen. 
6) Wer sich stillem Suff ergibt. 
7) Wer ein kommentmäßiges Quantum nach dreimali-

gem Treten nicht annimmt. 
8) Wer ein vorgetrunkenes Quantum nach dreimali-

gem Treten binnen je fünf Bierminuten nicht nach-
kommt. 

9) Wer ein angekündigtes Quantum revoziert. 
10) Ein Fux, der einen Burschen direkt tritt. 
11) Wer auf dasselbe Quantum nach- und einem ande-

ren aufs Spezielle vorkommt. 
12) Wer seinen letzten Rest vor dem Weggehen vor-

kommt. 
13) Wer einem Consemester gegenüber sich weigert, 

mit zu spinnen. 
14) Wer auf dreimaliges Treten nicht in die Kanne 

steigt. 
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15) Wer wiederholt das Silentium unterbricht. Wer Si-
lentium bietet ohne es vom Präsidium erhalten zu 
haben. 

16) Wer nach dreimaligem Treten einen Bierjungen 
nicht annimmt. 

17) Wer ohne Grund die Ernennung zum Unparteii-
schen ablehnt. 

18) Wer ohne grund Bierjungen aufbrummt. 
19) Der Fux, der jemanden in den B.V. steckt. 
20) Der ganze Fuxenstall, wenn binnen fünf Bierminu-

ten ein Bierschisser noch nicht an- bzw. ausgekrei-
det ist. 

21) Wer den Namen des Bierschissers falsch ankreidet 
oder überhaupt an der B.V. Tafel ulkt. 

22) Der Herauspaukende, der beim Herauspauken 
nicht selber einen Schluck mitpaukt, oder die Erklä-
rung hinzuzufügen vergisst, oder den Bierschisser 
nicht das kommentmäßige Quantum trinken lässt. 

23) Wer mit einem Bierschisser verkehrt, ihn anulkt. 
24) Wer einen Bierehrlichen Bierschisser nennt, oder so 

behandelt. 
25) Ein Fux, der ein Biergericht direkt beruft. 
26) Wer ohne triftigen Grund die Ernennung zum Bier-

richter ablehnt oder sein Amt als Bierrichter nieder-
legt. 

27) Wer ein Biergericht revoziert oder ein vorbehalte-
nes nicht beruft. 

28) Wer gegen das Biergericht oder einem Bierrichter 
ulkt oder der Vorladung nicht Folge leistet. 

29) Wer an der Kneiptafel während der Kneipe isst. 
30) Wer den Kneipbesen poussiert. 

§ 56 Der B.V. besteht in der Entziehung sämtlicher Bierrech-
te. Die Grade des B.V. sind: einfacher, doppelter und 
dreifacher B.V. 

§ 57 Der B.V. kann von jedem bierehrlichen Burschen ver-
hängt werden durch die Erklärung: »N.N. ist im einfa-
chen (doppelten bzw. dreifachen) B.V. Ein bierehrlicher 
Fux kreide ihn an!«  
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§ 58 Wenn kein Fux innerhalb von fünf Bierminuten den 
Bierschisser angekreidet hat, fliegt der Fuxenstall in den 
B.V. und der jüngste Bursche kreidet sie an. Der nicht-
angekreidete Bierschisser ist oder bleibt bierehrlich. 

 Anmerkung: Falls keine Füxe anwesend sind, hat der 
jüngste Bursche das Ankreiden zu besorgen. 

§ 59 Wer den Namen des Bierschissers falsch ankreidet oder 
sonst an der B.V. Tafel ulkt, fliegt in den B.V. 

 Anmerkung: 1. Durch falsches Ankreiden ist der B.V. 
nicht aufgehoben.  

 2. Der Ankreidende hat das Recht, den Bierschisser sei-
nen Namen buchstabieren zu lassen. 

§ 60 Es kann niemand in einen höheren Grad des B.V. ge-
steckt werden, ohne im vorhergehenden gewesen zu 
sein. 

§ 61 Wer ohne sich herauspauken zu lassen die Kneipe ver-
lässt, fliegt in den Schwarzwald (14 Tage). 

§ 62 Der Bierschisser muss sich von einem bierehrlichen 
Burschen, die Füxe vom FM, herauspauken lassen. Der 
letztere erbittet sich Silentium und spricht: »Silentium! 
N.N. paukt sich aus dreifachem (zweifachem, einfa-
chem) B.V. in den zweifachen (einfachen B.V. oder die 
Bierehrlichkeit) zurück.«  

 Anmerkung: Der Herauspaukende trinkt bei Strafe des 
B.V. selbst mindestens einen Schluck mit und kann je-
den anderen auffordern, mitzupauken. Die Füxe pau-
ken eo ipso mit. 

§ 63 Hat der Bierschisser das kommentmäßige Quantum 
getrunken, so erklärt ihn der Herauspaukende in den 
nächstniedrigen Grad des B.V., bzw. für bierehrlich, 
und lässt ihn durch einen bierehrlichen Fuxen auskrei-
den. 

 Anmerkung: 1. Für das Auskreiden gelten dieselben 
Regeln wie für das Ankreiden.  

 2. Schon durch die Erklärung des Herauspaukenden, 
nicht erst durch das Auskreiden, wird der Bierschisser 
bierehrlich.  
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§ 64 Versäumt der Herauspaukende, die kommentmäßige 
Erklärung zu geben, so fliegt er selbst in den B.V., wäh-
rend der Herausgepaukte in den nächstniedrigeren B.V. 
bzw. die Bierehrlichkeit gelangt. 

§ 65 Um wieder bierehrlich zu werden, muss man beim 3-
fachen B.V. drei Ganze, beim 2-fachen 2 und beim ein-
fachen 1 Ganzen trinken. 

 Anmerkung: Doch kann in Ausnahmefällen das Präsi-
dium das Quantum ermäßigen. 

§ 66 Der Verkehr mit dem Bierschisser ist bei Strafe des B.V. 
untersagt. 

§ 67  Wer den Bierschisser anulkt, ebenso wer demselben vor
- oder nachkommt oder überhaupt ihn als bierehrlich 
behandelt, wird mit B.V. bestraft. 

§ 68 Desgleichen wird mit B.V. bestraft, wer einen Bierehrli-
chen Bierschisser nennt oder als Bierschisser behandelt. 

§ 69 Ulkt der Bierschisser, oder maßt er sich irgend ein 
Recht eines Bierehrlichen an, so fliegt er in den nächst-
höheren B.V. 
Anmerkung: Bierschisser haben überhaupt ein ruhiges 
und anständiges Betragen zu beachten. Sie sind von 
allgemeinen Bierhandlungen ausgeschlossen. Sie dür-
fen sich auch nicht gegenseitig verulken. 
 

 V. Das Biergericht 
§ 70 Fühlt sich jemand ungerecht in den B.V. gesteckt oder 

bei der Entscheidung eines Bierjungen benachteiligt, so 
kann er dagegen ein Biergericht berufen. 

 Anmerkung: 1. Ein Fux kann ein Biergericht nur durch 
einen bierehrlichen Burschen berufen. 2. Die Beleidi-
gung eines bierehrlichen Burschen, die nicht auf einem 
Verstoß gegen den Bierkomment beruht, berechtigt die-
sen ebenfalls zur Berufung des Biergerichts, falls eine 
gütliche Einigung nicht zu erreichen ist oder sonst ein 
besonderes Interesse des Beleidigten die Berufung des 
Biergerichts rechtfertigt. 

§ 71 Wer vor ein Biergericht zitiert ist, hat ein durchaus ge-
sittetes und höfliches Benehmen zu beachten. 
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§ 72 Das Biergericht ist zusammengesetzt aus drei bierehrli-
chen Burschen. 

§ 73 Im Falle, dass keine drei bierehrlichen Burschen anwe-
send sind, erklärt der Kläger, dass er sich ein Bierge-
richt vorbehalte. 

§ 74 Das Biergericht muss binnen fünf Bierminuten berufen 
oder vorbehalten sein, widrigenfalls die Klage verjährt 
ist. 

 Anmerkung: Der B.V. tritt dann wieder in Kraft. 
§ 75 Beruft ein Bierschisser ein Biergericht, so hat er sich 

vorher einklammern zu lassen und ist dann im Besitze 
aller Bierrechte. 

 Anmerkung: 1. Niemand kann sich einklammern las-
sen, ohne ein Biergericht zu berufen. 2. Wer ein Bierge-
richt beruft, ohne sich einklammern zu lassen, fliegt in 
den nächsthöheren B.V. 

§ 76 Glaubt sich jemand unrechtmäßiger Weise in eine höhe-
re Stufe des B.V. erklärt, so hat er sich, um ein Bierge-
richt berufen zu können, aus den Graden des B.V. auf 
die sich die Berufung nicht erstreckt, herauszupauken. 

 Anmerkung: Die Frist zur Berufung des Biergerichts 
wird in diesem Falle verlängert, bis er sich in komment-
mäßiger Zeit herausgepaukt hat. 

§ 77 Wegen ein und derselben Sache kann nur ein Bierge-
richt berufen werden. 

§ 78 Ist die nötige Zahl der Burschen nicht anwesend, so 
kann auch ein Fux als Bierrichter fungieren, muss aber 
für diese Ehre einen Stiefel schmeißen. 

§ 79 Er ohne triftigen Grund die Ernennung zum Bierrichter 
ablehnt, fliegt in den B.V. 

§ 80 Das Biergericht hat sich binnen fünf Bierminuten nach 
Ernennung der Bierrichter zu konstituieren. An der 
Kneiptafel muss es sich jedoch sofort vertagen bis 
Schluss des offiziellen Teils. 

§ 81 Triftige Gründe berechtigen das Biergericht, sich auf 3 
Tage zu vertagen. 

§ 82 Es darf kein Bierrichter sein Amt niederlegen bei Strafe 
des B.V.; wenn es einer dennoch tut, so hat derjenige, 



 69 

 

der den betreffenden Bierrichter ernannt hat, das Recht, 
einen anderen an dessen Stelle zu ernennen. Hat er dies 
binnen fünf Bierminuten nicht getan, so ergänzen sich 
die Bierrichter selbst. 

 Anmerkung: Dasselbe gilt im Falle, dass einer der Bier-
richter nicht erscheint. 

§ 83  Wer ein Biergericht revoziert oder ein vorbehaltenes 
nicht beruft, fährt sofort in den einfachen, bzw. nächst-
höheren B.V. Ist das Biergericht schon konstituiert, so 
hat er außerdem noch die Kosten dessen zu tragen, was 
die Bierrichter bis dahin verzehrt haben. 

 Anmerkung: Eine Revokation des Biergerichts ist erst 
nach seiner Konstitution möglich. 

§ 84 Die Bierrichter als solche sind unverletzlich. 
§ 85  Das Biergericht wird eröffnet durch den ersten Bierrich-

ter mit den Worten: »Silentium! Ein hochwohlweises, 
stets infallibles Biergericht konstituiert sich.«  

 Anmerkung: 1. Zur Eröffnung müssen die Bierrichter 
eine Blume haben. 2. Vom Moment der Eröffnung sind 
die Bierrichter allen Bierverpflichtungen enthoben. 

§ 86 Der erste Bierrichter hat das Verhör und die Verhand-
lung zu leiten, der zweite das Protokoll zu führen und 
das Urteil zu verkünden, der dritte hat die Rechnung 
zu führen. 

§ 87 Das Zitieren besorgt der zweite Bierrichter. Jedoch hat 
das Biergericht das Recht, zur Erleichterung seiner Ge-
schäfte einen Büttel zu ernennen. Dieser hat die Vorla-
dungen zu besorgen, den Stoff für die Bierrichter an-
schwirren zu lassen, etc. 

 Anmerkung: Das was der Büttel in seinen amtlichen 
Funktionen verzehrt, geht auf Kosten des Biergerichts. 

§ 88 Das Zitieren geschieht nach erbetenem Silentium mit 
den Worten: »Kläger, bzw. Angeklagter, etc., citatus 
zum ersten, zum zweiten und zum dritten Mal.« Der 
Büttel hat seine Zitierungen einzuleiten mit den Wor-
ten: »Im Namen eines hochwohlweisen stets infalliblen 
Biergerichts...« 
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§ 89 Das Biergericht hat zuerst den Ankläger zu zitieren, 
dann den Angeklagten, zuletzt die etwa nötigen Zeu-
gen. 

 Anmerkung: Wenn einer, der zitiert wird, Bierschisser 
ist, so hat er sich zuerst herauszupauken. 

§ 90 Wer ohne zitiert zu sein, vor dem Biergericht eine Aus-
sage zu machen wünscht, hat dasselbe um Silentium zu 
bitten. 

§ 91 Wer gegen das Biergericht oder einen der Bierrichter 
ulkt, oder der Vorladung nicht Folge leistet, kann von 
jedem der Bierrichter bzw. im Namen des Biergerichts 
vom Büttel in den B.V. gesteckt werden. 

§ 92 Erscheint der Kläger oder der Beklagte auf die Ladung 
nicht, so wird er in contumaciam zu sämtlichen Kosten 
verknackt. 

§ 93 Nach genauer Beweisaufnahme und reiflicher Erwä-
gung sämtlicher Aussagen hat das Biergericht nach bes-
tem Wissen seine Entscheidung zu treffen, zu welcher 
einfache Majorität genügt. Sie wird vom zweiten Bier-
richter wörtlich niedergeschrieben und mit genauer 
Angabe der Entscheidungsgründe den Parteien vorge-
lesen. 

§ 94 Die Fassung des Urteils lautet »Ein hochwohlweises, 
stets infallibles Biergericht hat in seiner hohen Weisheit 
dahin zu entscheiden geruht, dass – in Erwägung dass 
1. –. Und das von rechts wegen.« Sodann erklärt der 
erste Bierrichter das Biergericht für aufgelöst. 

§ 95 Die Strafe, zu der das Biergericht verurteilen kann, ist 
das Berappen der cautio pro expensis. – Die cautio pro 
expensis darf die Summe von 5 DM nicht überschreiten 
und sich nur auf kommentmäßige Stoffe, außerdem auf 
Grog, Schnaps und Zigarren erstrecken. 
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 VI. Der Bierkonvent 
§ 96 Der Bierkonvent besteht aus fünf bierehrlichen Bur-

schen. Er kann von jedem berufen werden, der sich 
durch das Urteil des Biergerichts benachteiligt glaubt. 

 Anmerkung: Die Mitglieder des Biergerichts dürfen 
nicht Mitglieder des Bierkonvents sein. 

§ 97 Der Bierkonvent ist die letzte Instanz. Sein Anspruch ist 
unumstößlich. 

§ 98 Gegen ein Biergericht kann nur ein Bierkonvent berufen 
werden. 

§ 99 Der Bierkonvent hat das Urteil des Biergerichts und 
dessen ganzes Verfahren genau zu prüfen und den gan-
zen Fall von neuem in allen Einzelheiten zu untersu-
chen. 

§100 Die Berufung der Mitglieder des Bierkonvents und die 
Konstituierung desselben hat innerhalb 24 Stunden zu 
erfolgen, und zwar ernennt der Kläger den ersten, drit-
ten und fünften, der Angeklagte den zweiten und vier-
ten. Im Falle, dass die letzteren nach Ablauf der 24 
Stunden vom Angeklagten nicht ernannt sind, ernennt 
sie der Kläger. 

§ 101 Die Gesamtkosten des Bierkonvents dürfen die Summe 
von 15 DM nicht überschreiten, die cautio pro expensis 
des Biergerichts eingeschlossen. 

§ 102 Für den Bierkonvent gelten im übrigen dieselben Be-
stimmungen wie für das Biergericht.  




